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Gleichstellung - das ist im Jahr 2017 nun wahrlich 
kein Thema mehr, das mit den erbitterten Paro-
len aus den siebziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts diskutiert werden muss. Gleichstellung ist 
auch kein typisches „Frauenthema“, erst recht 
nicht in einer Kommunalverwaltung, in der Frau-
en und Männer auf allen Ebenen miteinander 
arbeiten und Verantwortung übernehmen. 

Nein - Gleichstellung ist Standard, so ist jeden- 
falls mein Anspruch an das „Unternehmen 
Stadtverwaltung“ mit seinen 1.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern.

Dieser Gleichstellungsplan bietet aber deutlich 
mehr als den Standard. Er ist ein Instrument der 
Personalentwicklung, das Männern wie Frauen 
Chancen eröffnet, das die Bedürfnisse der Fa-
milien berücksichtigt und auf diese Weise den 
Arbeitsplatz Stadtverwaltung nachhaltig attrakti-
viert. Auf finanzieller Ebene bietet uns die stren-
ge Tarifbindung im öffentlichen Dienst nur weni-
ge Möglichkeiten. Umso wichtiger ist es, bei der 

Gestaltung von Arbeitszeiten, der persönlichen 
Fort- und Weiterbildung und einer individuell 
passenden Berufsperspektive attraktive Arbeits-
bedingungen zu schaffen.

Unsere Aufgabe als Stadtverwaltung ist es, das 
Leben in unserer Stadt für die Bevölkerung und 
für alle, die hier leben und arbeiten, bestmög-
lichst zu organisieren. Dazu braucht es Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die mit Motivation, 
Fachkenntnis und persönlichem Engagement 
tagtäglich an ihre Arbeit gehen. Dieser Gleich-
stellungsplan zeigt all das auf, was nötig ist, die 
besten Köpfe zu gewinnen und zu halten und 
fügt sich so organisch in die Strategien zur Per-
sonalentwicklung bei der Stadt Dinslaken ein.

Bleibt noch der Hinweis darauf, dass der beste 
Plan nur so gut ist wie die gelebte Praxis. Ich bin 
überzeugt, dass die Stadt Dinslaken diesen Pra-
xistest auch beim Gleichstellungsplan bestehen 
wird.

Mit einem herzlichen Glückauf 

Bürgermeister
Michael Heidinger
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1. EINLEITUNG 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der 
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin.“ (Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz) 

In der Gemeindeordnung wird der Verfassungs-
auftrag in Bezug auf die Bürgerinnen und Bür-
ger konkretisiert. „Die Gleichstellungsbeauftrag-
te wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen 
der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen 
berühren oder Auswirkungen auf die Gleichbe-
rechtigung von Frau und Mann haben.“ (§ 5 Abs. 
3 Gemeindeordnung)
Das Landesgleichstellungsgesetz NRW ergänzt 
diesen Verfassungsauftrag und verpflichtet kon-
kret u. a. die Kommunalverwaltung, Chancen-
gleichheit innerhalb der Verwaltung umzuset-
zen.

Der Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung 
Dinslaken ist ein gesetzlich vorgeschriebenes 
Instrument, um diese Forderung nach Gleich-
behandlung und Gleichstellung von Frauen 
und Männern zu erfüllen und die vorhandenen 
Strukturen so zu verändern, dass Frauen in allen 
Bereichen, Berufen und Funktionen in der Stadt-
verwaltung Dinslaken paritätisch vertreten sind.

Die Erfahrungen im letzten Jahr haben ergeben, 
dass es aufgrund des eintretenden Fachkräfte-
mangels zunehmend schwieriger wird, qualifi-
zierte Fachkräfte zu rekrutieren, künftig auch zu 
halten. Es wird deutlich, dass die Stadtverwaltung 
mit den umliegenden größeren Kommunen, der 
freien Wirtschaft, aber auch den Landesbehör-
den zunehmend konkurriert. Aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht macht dies ein Überdenken 
der eigenen Recruiting- und Retention-Strate-
gien und eine Anpassung auf die Wünsche der 
verfügbaren Fachkräfte notwendig.

Mit dem Gleichstellungsplan ergreift die Stadt-
verwaltung Dinslaken u. a. die Chance, sich als 
zukunftsorientierte Arbeitgeberin zu positionie-
ren und mit den „weichen“ Faktoren, wie einem 
familienorientierten Personalmanagement und 
chancengleichen Fortbildungs- und Aufstiegs-

möglichkeiten für Frauen und Männer bei der 
Akquise von qualifizierten Fachkräften zu punk-
ten. 

Studien mit Blick auf die jüngere Generation in 
den letzten Jahren haben immer wieder heraus-
gearbeitet, dass die Lebensvorstellungen der 
jungen Leute erheblich von der jetzigen Praxis in 
vielen Unternehmen abweichen. 
In der Kienbaumstudie „ABSOLVENTEN 2015 
UNTER DIE LUPE GENOMMEN: Ziele, Wertvor-
stellungen und Karriereorientierung der Gene-
ration Y“ wird dies wie folgt zusammengefasst: 
„Ein sicherer Arbeitsplatz ist auch der Absol-
ventengeneration 2015 wichtig, aber nur, wenn 
alles stimmt. All das, dynamische Arbeitsstruk-
turen, eine harmonische Unternehmenskultur, 
vielfältige Entwicklungs- und Karrieremöglich-
keiten sowie eine Work-Life-Family-Balance, 
muss stark in der Arbeitgebermarke verankert 
werden und mit wirksamen Maßnahmen nach 
außen kommuniziert werden.“
Die Studie „Generation Y - Das Selbstverständ-
nis der Manager von morgen“ von Signium In-
ternational kommt zu dem Ergebnis, dass für die 
Generation Y (zwischen 1980 - 1999 Geborene) 
bei der Wahl des Arbeitgebers nicht so sehr die 
Fragen der technischen Ausstattung, der Inter-
nationalität oder Bezahlung, sondern vielmehr 
die  „soften“ Rahmenbedingungen - nämlich in-
dividuelle, soziale und mitarbeiterbezogene Fak-
toren - auschlaggebend sind.

Genau hier setzen die Personalentwicklungs-
maßnahmen des Gleichstellungsplans an.

Der Gleichstellungsplan umfasst eine Be-
standsanalyse der Personalstruktur und Prog-
nosedaten zur Entwicklung der Personalsituati-
on in der Stadtverwaltung Dinslaken sowie die 
entwickelten und abgestimmten Maßnahmen 
für die nächsten drei Jahre. Der Abschlussbericht 
zum letzten Frauenförderplan sowie weiterge-
hende Statistiken sind in einer Beilage „Zahlen, 
Daten, Fakten“ beigefügt.

Die Maßnahmen des Gleichstellungsplans sind 
im Wesentlichen auf drei Säulen aufgebaut.
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Dies sind Maßnahmen zum 

• 
Themenkomplex „Work-Family-Balance“.

• 
Themenkomplex „individuelle Fortbildungs-
planung“. 

• 
Maßnahmen, die sich aus den gesetzlichen 
Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes 
NRW ergeben.

Weiter werden im Gleichstellungsplan auch zu 
jeder Maßnahme die jeweilig zu erhebenden  
Controllingdaten festgelegt. Dies soll sicherstel-
len, dass die Maßnahmen des Gleichstellungs-
plans jährlich überprüft, ggf. nachgesteuert und 
die Entwicklung kommuniziert - und damit ein 
strukturierter Entwicklungsprozess eingeleitet 
wird.

2. PRÄAMBEL

Die Stadtverwaltung Dinslaken versteht die 
Frauenförderung als integralen Bestandteil ei-
ner geschlechtergerechten Personalentwick-
lung. Frauen und Männer erhalten die gleichen 
Zugangschancen zu allen Maßnahmen der Per-
sonalentwicklung. 

Die im Landesgleichstellungsgesetz NRW fest-
gelegten Vorschriften gelten umfänglich. Die-
se sind ein Teil des Gleichstellungsplans - auch 
wenn die Vorschriften hier nicht noch einmal 
aufgeführt werden.

Aufgabe der Gesamtverwaltung
Die dem Gleichstellungsplan zugrunde liegen-
de Idee, mit den formulierten Maßnahmen 
Fachkräfte zu rekrutieren und zu halten, kann 
nur gelingen, wenn die Chancengleichheit von 
Frauen und Männern sowie der Gleichstel-
lungsplan als eine Gemeinschaftsaufgabe der 
ganzen Verwaltung getragen werden. Der Ver-
waltungsvorstand, die Geschäftsbereichs- und 
Fachdienstleitungen, Leitungen der städtischen 
Gesellschaften und eigenbetriebsähnlichen Ein-

richtungen sowie alle weiteren Führungskräfte 
tragen im Rahmen ihres Aufgabenbereiches die 
Verantwortung dafür, dass die formulierten Zie-
le und Maßnahmen des Landesgleichstellungs-
gesetzes (LGG NRW) und Gleichstellungsplans 
konstruktiv und engagiert in die Praxis umge-
setzt werden. Sie sind diejenigen, die mit ihrer 
Haltung, den Gleichstellungsplan mit Leben er-
füllen und dafür sorgen, dass dieses Vorhaben 
gelingt.

3. PFLICHTEN DER BESCHÄFTIGTEN

Gleichstellungsverpflichtung
Alle Beschäftigten haben sich mit dem Inhalt des 
Gleichstellungsplans vertraut zu machen und 
seine Bestimmungen genauso wie die des Lan-
desgleichstellungsgesetz NRW zu beachten.

Die Beschäftigten der Stadtverwaltung - insbe-
sondere die Führungskräfte - sind verpflichtet, 

aktiv auf die Gleichstellung von Männern und 
Frauen und auf den Abbau der bestehenden Un-
terrepräsentanzen hinzuwirken.

Frauen und Männer dürfen wegen ihres Ge-
schlechts auch nicht mittelbar diskriminiert wer-
den.
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Maßnahmen zur Förderung von Frauen mit dem 
Ziel, tatsächliche Ungleichheiten zu beseitigen, 
bleiben unberührt.

Über die Novellierung des Landesgleichstel-
lungsgesetzes wird Anfang 2018 eine verpflich- 

tende Schulung für die Führungskräfte und die 
Mitarbeitenden des Fachdienstes 1.1 der Stadt-
verwaltung durchgeführt. Der Fachdienst 1.1 or-
ganisiert diese.

Workshops zum Gleichstellungsplan
Zur Umsetzung des Gleichstellungsplans werden 
zwei Workshops verpflichtend für Führungskräf-
te (am Anfang und am Ende des Gültigkeitszeit-
raumes des Gleichstellungsplans) durchgeführt. 
Die Workshops werden in Zusammenarbeit 
des Fachdienst Personalmanagement und der 

Gleichstellungsstelle organisiert. Die Mittel da-
für sind regelmäßig bereitzustellen.

Controlling: Anzahl der anwesenden Führungs-
kräfte festhalten und die Workshops dokumen-
tieren (schriftlich oder bildlich).

Sprache
In der internen wie externen dienstlichen Kom-
munikation ist die sprachliche Gleichbehand-
lung von Frauen und Männern zu beachten. In 
Vordrucken sind geschlechtsneutrale Perso-
nenbezeichnungen zu verwenden. Sofern diese 
nicht gefunden werden können, sind die weibli-

che und die männliche Sprachform zu verwen-
den. Dies ist verpflichtend für alle Beschäftigten 
sowie der Führungsebene.

Die Gleichstellungsstelle hat als Hilfestellung 
hierfür einen Leitfaden „Geschlechtergerechte 
Sprache“ ins Intranet eingestellt.

Datenerfassung
Alle in den Fachdiensten der Stadtverwaltung 
geführten Statistiken werden geschlechtsdiffe-
renziert erfasst.

Die Zuständigkeit liegt bei dem jeweiligen Fach-
dienst.

4. STELLENBESETZUNGSVERFAHREN

Stellenausschreibung
Alle Stellen, insbesondere die Stellen von Füh-
rungskräften, sind grundsätzlich fachübergrei-
fend auszuschreiben. Dieser Grundsatz gilt 

auch, wenn keine Stelle, sondern eine Führungs-
funktion vakant ist. 

Stellenbesetzung
Das Verfahren der strukturierten Interviews, 
sowohl bei externen als auch bei internen Aus-
schreibungsverfahren, soll weitergeführt und 
bei Bedarf weiterentwickelt werden. Diese Form 
ist bei allen Stellenbesetzungen in den Berei-
chen der Unterrepräsentanz durchzuführen. 
Dies gilt natürlich auch für Leitungsstellen und 
Stellen mit Produktverantwortung sowie Stellen 
ab A12/EG12.

Bei Stellenbesetzungen müssen selbstverständ-
lich die formalen Voraussetzungen erfüllt sein. 
Um eine qualitative Bewertung treffen zu kön-
nen, werden je nach Anforderungsprofil neben 
den Beurteilungsergebnissen, auch die Ergeb-
nisse der konkreten Aufgabenstellungen im 
Interview sowie für die Stellenausschreibung 
spezifische Fortbildungen oder weitere Beurtei-
lungskriterien herangezogen.
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Befristung
Arbeitsverhältnisse sind grundsätzlich unbefris-
tet auszuschreiben. Ausnahmen müssen be-
gründet werden. 

Besonders im sozialen Bereich ist darauf hinzu-
wirken, die befristeten Arbeitsverhältnisse im 
Geltungszeitraum des Gleichstellungsplans von 

einem Anteil von 20% um mindestens fünf Pro-
zentpunkte abzubauen.

Controlling: Die befristeten Arbeitsverhältnisse 
sind nach Arbeitsbereichen und Geschlechtern 
getrennt statistisch festzuhalten.

5. WORK-FAMILY-BALANCE 

5.1 WISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNISSE
Es haben sich vielfältige Studien in den letzten 
Jahren mit den Lebensvorstellungen der jünge-
ren Generation beschäftigt. 
In vielen Studien wird beschrieben, dass die jün-
gere Generation eine große Affinität zu gleich-
berechtigten Partnerschaftsarrangements mit 
selbstverständlicher Beteiligung der Männer an 
den Care-Aufgaben und einer eigenen Existenz-
sicherung der Frauen hat, z. B. laut Familienre-
port von 2014 vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend wollen 60% 
der Paare mit Kindern unter drei Jahren, dass 
beide Elternteile arbeiten gehen und sich die Fa-
milienaufgaben teilen. 

Laut der Studie „Was junge Frauen wollen“ der 
Friedrich Ebert Stiftung von 2016 wünschen sich 
junge Frauen im Alter von 18 – 40 Jahren von 
den Arbeitgebern eine individuelle Flexibilisie-
rung von Arbeitszeit, täglichem Arbeitspensum 
und Arbeitsort. Aber auch die jungen Männer 
wollen mit den Kindern mehr Zeit verbringen,  
z. B. durch eine längere Elternzeit, aber auch 

täglich durch kürzere Arbeitszeiten bzw. weni-
ger Präsenzzeiten. Eine vollzeitnahe Teilzeit und 
Flexibilität des Arbeitsvolumens im Erwerbs-
verlauf mit verlässlichen Rahmenbedingungen  
(z. B. Sicherheit des Arbeitsplatzes) wäre für bei-
de Geschlechter eine gute Lösung. 

In den unterschiedlichen Studien werden immer 
wieder als Handlungsfelder für die Arbeitgeber 
die Work-Life-Family-Balance als gelebte Unter-
nehmenspraxis für beide Geschlechter und eine 
möglichst hohe Flexibilität der Arbeitszeit, dem 
Arbeitsort und dem Arbeitsvolumen benannt.

„Young Professionals sind immer weniger be-
reit, sich äußeren Bedingungen von Unterneh-
men und Arbeitgebern anzupassen, die nicht 
ihren Vorstellungen, Wünschen und Bedürfnis-
sen entsprechen. Neben beruflicher Selbstver-
wirklichung und Einkommenssicherheit rückt 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den 
Vordergrund.“ Die Studie „Generation Y - Das 
Selbstverständnis der Manager von morgen“ 
von Signium International.

Stadtverwaltung Dinslaken
Die Stadtverwaltung Dinslaken nimmt diese 
Anliegen ernst und hat mit den entwickelten 
Maßnahmen eine Arbeitsstruktur geschaffen, 
die es der jungen Generation ermöglicht, ihren 
Wunsch nach Flexibilität und Leben, Beruf und 
Familie gut miteinander verbinden zu können 
und zu verwirklichen.
Die Stadtverwaltung Dinslaken versteht die 
Förderung der Work-Family-Balance als einen 

wesentlichen und auf allen Ebenen offensiv ge-
lebten Teil der Unternehmenskultur, wobei die 
Belange beider Elternteile gleichermaßen be-
rücksichtigt werden. 

Seit Jahren bietet die Stadtverwaltung Dinslaken 
flexible Arbeitszeitmodelle an. Auch die Redu-
zierung der Arbeitsstunden ist in fast allen Be-
reichen problemlos möglich und gelebte Praxis.
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Im Gleichstellungsplan wird an verschiedenen 
Stellen „familienbedingt ...“ geschrieben. Damit 
sind grundsätzlich die Care-Aufgaben bezüglich 
der Kinder, aber auch der älteren Generation 
gemeint.

In diesem Zusammenhang werden für die nächs-
ten drei Jahre folgende Maßnahmen umgesetzt:

5.2 GRUNDSÄTZLICHES

Individuelle Beratung
• 

Vorbereitungsgespräch vor der Elternzeit

• 
Rückkehrplanung

• 
Rückkehrgespräch 6 Monate vor Ende 
der Elternzeit

• 
Kontakthaltung und Infos zu Stellenaus-
schreibungen und Fortbildungen mailen Fortbildungsplanung

Planung und Verwaltung des  
individuellen Fortbildungsbudgets

Servicestelle
Work-Family-Balance

Einarbeitung
Anlaufstelle für Hospitation/  
nach der Elternzeit

Arbeitszeitmodelle
Entwickeln von individuellen  
ArbeitszeitmodellenInformationsstelle

• 
Themenkomplex Work-Family-Balance

• 
Teilzeitfortbildungen

Servicestelle Work-Family-Balance 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird eine Ser-
vicestelle zum Thema Vereinbarkeit Familie und 
Beruf im Fachdienst Personalmanagement ein-
gerichtet (siehe dazu Stellenplanvorlage). Diese 
hat die Aufgabe die Beschäftigten gezielt und 
individuell zu den Themenbereichen Elternzeit, 
Folgen und Stolpersteine der Teilzeitbeschäfti-
gung, Familienpflegezeit, Planung und Vorbe-
reitung der Rückkehr aus der familienbeding-
ten Beurlaubung, Unterstützung männlicher 

Beschäftigter bei Beanspruchung  familienbe-
dingter flexibler Arbeitszeiten oder familienbe-
dingter Beurlaubung sowie Einbindung der Be-
urlaubten bei Fortbildungen bzw. Urlaubs- oder 
Krankheitsvertretungen zu informieren.

Controlling: Die Anzahl und das Thema der Be-
ratung sind statistisch festzuhalten. 
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Kinderbetreuung
Innerhalb der ersten Hälfte der Gültigkeit des 
Gleichstellungsplans ist vom Fachdienst 7.2 in 
Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 1.1 ein 
Konzept zu erarbeiten, wie die Stadt Dinslaken 
ihre beschäftigten Eltern bei der Kinderbetreu-
ung unterstützen kann (z. B. in den Randzeiten 
oder in Notsituationen oder Einrichten von El-
ternbüros). Dieses Konzept wird der Arbeits-
gruppe Chancengleichheit (Fachdienst Per-

sonalmanagement, dem Personalrat und der 
Gleichstellungsbeauftragten) bis Mitte 2018 vor-
gelegt und ein weiteres Vorgehen mit ihr abge-
stimmt. 

Der Fachdienst 1.1 hat die Federführung für die 
Arbeitsgruppe Chancengleichheit, er lädt dazu 
ein und schreibt Protokolle. 

Controlling: Protokolle der Arbeitsgruppe.

Information
Informationen zu Themenbereichen Vereinbar-
keit Familie und Beruf, Elternzeit, Elterngeld, 
Pflegezeit, Teilzeit, Beurlaubung, Kinderbetreu-
ungskosten bei Fortbildungen und LOB bei fami-

lienbedingter Beurlaubung sind von der Service-
stelle Work-Family-Balance  in das Intranet für 
alle Beschäftigten bis Ende 2018 einzustellen. 

Rückzugsort
In jedem Gebäude wird bis zum Ablauf des 
Gleichstellungsplans ein Rückzugsort für stillen-

de Mütter bzw. Schwangere geschaffen werden 
(z. B. im Erste Hilfe Raum). 

5.3 ARBEITSZEITMODELLE
In Studien zu den Lebenseinstellungen der jün-
geren Generation stehen zwei Begriffe einhellig 
im Mittelpunkt - Selbstbestimmtheit und Flexibi-
lität.

Dies gilt auch für die Arbeitswelt. Die Flexibilität 
bezieht sich auf die Arbeitsstrukturen, Arbeits-
orte und Arbeitsmodelle, auch mit Blick auf die 
unterschiedlichen Lebensphasen. Dies setzt vo-
raus, dass nicht die Anwesenheit, sondern die 
Leistung das zentrale Bewertungskriterium ist.

Die Stadtverwaltung Dinslaken bietet bereits ein 
hohes Maß an Arbeitszeitflexibilität für die Kern-
verwaltung. 

In der Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit ist ein 
Gleitzeitrahmen bei einer Kernarbeitszeit von 
9.00 bis 12.00 Uhr festgelegt. Dies wird durch 
Arbeitszeitkonten mit der Möglichkeit für Plus- 
sowie Minusstunden unterstützt. Auch wer-
den Teilzeitmodelle genauso wie alternierende 
Heimarbeit in unterschiedlichster Form indivi-
duell ermöglicht.

Dennoch gibt es in manchen Bereichen Möglich-
keiten der Weiterentwicklung.

Individuell flexible Arbeitszeiten
In den Rückkehrgesprächen während der Eltern-
zeit wird mit der Servicestelle Work-Family-Balan-
ce, dem jeweiligen Geschäftsbereich, Fachdienst 
und dem Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterin ein 
individuelles Arbeitszeitmodell entwickelt unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Dienstver-
einbarungen (alternierende Heimarbeit und Ar-
beitszeit) und des §13 LGG NRW.

Controlling: Erfasst werden individuelle Arbeits-
zeitmodelle, die über die allgemeine Flexibilität 
der Arbeitszeit, die in der allgemeinen Dienst-
vereinbarung festgelegt ist, hinausgehen. 
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Arbeitzeitmodelle
Die bestehende Dienstvereinbarung Arbeitszeit 
ist um neue Arbeitszeitmodelle (Arbeitszeitmo-
dell 90/10, Sabbatjahr, Pflegezeiten, Job-Sha-
ring-Modelle, Teilzeit im manuellen Bereich) 
ergänzt worden. Die Gleichstellungsbeauftragte 
bekommt die begründete Ablehnung von Anträ-
gen bezüglich der o.g. Arbeitszeitmodelle über-

sandt. Angelehnt an die Clearing-Arbeitsgruppe 
Stellenausschreibung werden strittige Antrags-
ablehnungen in der Arbeitsgruppe lösungsori-
entiert beraten.

Controlling: Protokolle der Arbeitsgruppe. 

Homeoffice
Homeoffice ist auf der Basis der Dienstvereinba-
rung „Alternierende Heimarbeit“ auch weiterhin 
den Mitarbeitenden anzubieten und lösungsori-
entiert auszugestalten. Neben fest vereinbarten 
Zeiten kann die Homeoffice-Zeit mit Absprache 
des/der Vorgesetzten auch flexibler gestaltet 
werden. 

Homeoffice darf sich nicht nachteilig auf den be-
ruflichen Werdegang auswirken. 

Die Arbeitsplätze sind mit einer adäquaten Tech-
nik auszustatten. 

Die Gleichstellungsbeauftragte bekommt die be-
gründete Ablehnung von Homeoffice-Anträgen 
übersandt. Bei strittigen Ablehnungen berät die 
Clearing-Arbeitsgruppe lösungsorientiert ange-
lehnt an die Clearing-Arbeitsgruppe Stellenaus-
schreibung eingerichtet.

Controlling: Es ist statistisch festzuhalten, wie 
viele Anträge auf Homeoffice es in dem Gültig-
keitszeitraum des Gleichstellungsplans gab so-
wie wie viele davon genehmigt wurden.

Stellenausschreibung
Alle Stellen - auch Führungsstellen - sind grund-
sätzlich in Vollzeit und Teilzeit auszuschreiben. 
Eine Ausschreibung ausschließlich in Vollzeit 
stellt die Ausnahme dar. Ausnahmen können 
nur zugelassen werden, wenn nachvollziehba-
re und zwingende dienstliche Belange, die auch 
durch organisatorische Maßnahmen nicht be-
hoben werden können, dem entgegenstehen. 
Stellenreste sollen organisatorisch oder perso-
nell ausgeglichen werden. 

Bei internen Stellenausschreibungen ist auch 
die Möglichkeit des Jobsharings mitzudenken, 
wobei Jobsharing als ein Modell für die Vollzeit-
beschäftigung verstanden wird.

Controlling: Es wird statistisch festgehalten, wie 
viele Ausnahmen vom Fachdienst beantragt 
bzw. genehmigt wurden sowie wie viele Füh-
rungsstellen ab A12/EG12 in Teilzeit durchge-
führt werden. Auch wird festgehalten, wie die 
Stundenreste ausgeglichen wurden.

Verfahren
In der Stellenausschreibung wird folgender Pas-
sus an den Anfang der Ausschreibung gesetzt:

„Die Stelle ist mit der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit zu besetzen. Die Stellenbe-
setzung kann auch im Wege der individuellen 
Stellenteilung erfolgen. Als familienfreundliches 
Unternehmen fördert die Stadt Dinslaken Teil-
zeitbeschäftigung zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf in größtmöglichem Um-
fang.“

In den Vorstellungsgesprächen wird jede/r Be-
werbende mit einer neutralen Formulierung ge-
fragt, mit welcher Stundenzahl die Stelle ausge-
übt werden möchte.

Es wird eine Clearing-Arbeitsgruppe mit der 
Gleichstellungsbeauftragen und je einer Person 
aus Personalrat und dem Geschäftsbereich 1 
eingerichtet. Falls sich im Stellenbesetzungsver-
fahren Unstimmigkeiten über eine Teilzeitbeset-
zung der ausgeschriebenen Stelle entwickeln, 
wird die Clearing-Arbeitsgruppe einberufen. 
Wenn diese Arbeitsgruppe keine Einigung her-
stellen kann, legen die beteiligten Parteien 
ihre jeweiligen Argumente dem Bürgermeister 
schriftlich vor, der dann die endgültige Entschei-
dung trifft.

Dieses Verfahren der Clearing-Arbeitsgruppe gilt 
ebenfalls für strittige Antragsablehnungen beim 
Homeoffice und den o.g. Arbeitszeitmodellen.
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5.4 TEILZEIT
Befristung der Teilzeitbeschäftigung
Teilzeitbeschäftigungen sind mit der Möglichkeit 
zur Verlängerung zu befristen. Bei einer Befris-
tung, die über drei Jahre hinausgeht, sind vom 
Fachdienst Personalmanagement, auf Proble-
me, die aus dieser Festlegung möglicherweise 
entstehenden, ungefragt mündlich und schrift-
lich hinzuweisen, wie z. B. kein vorzeitiges An-

recht auf Rückkehr zur Vollzeitstelle, wenn sich 
familiäre Veränderungen ergeben.

Controlling: Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten 
mit und ohne Befristung sind statistisch festzu-
halten.

Geringfügige Beschäftigung
Teilzeitarbeit, die den Umfang einer geringfü-
gigen Beschäftigung im Sinne des SGB IV nicht 
überschreitet, soll bei der Stadt Dinslaken und 
den Töchtergesellschaften nicht vereinbart wer-
den. Das Gleiche gilt für Leistungen von Firmen, 
die eingekauft werden.

Von dieser Regelung ausgenommen sind Men-
schen, die sich bereits im Ruhestand befinden. 
Ihnen soll zudem die Möglichkeit aufgezeigt und 
angeboten werden, durch die „Flexirente“ die 
laufende Rente aufzustocken.

Arbeitsorganisation
Es ist die Aufgabe der Führungskräfte die Arbeits-
abläufe so zu organisieren/umzustrukturieren, 
dass Mitarbeitenden Teilzeitarbeit ermöglicht 
werden kann, ohne grundsätzlich Mehrstunden 
aufzubauen (z. B. Besprechungen in die Arbeits-
zeit der Teilzeitkräfte legen). 

Insbesondere der Informationsfluss ist in den 
Fokus zu nehmen. Es werden organisatorische 
Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Teil-
zeitbeschäftigten explizit mit in den Informati-

onsfluss einzubinden, z. B. grundsätzliche Infor-
mationen an das ganze Team mailen. Hierbei 
werden sie durch einen kreativen technischen 
Support unterstützt (z. B. Telefon- oder Video-
konferenz, App oder „E-Pinnwand“).

Controlling: Die Beschäftigten werden am Ende 
des Gültigkeitszeitraumes von der Gleichstel-
lungsbeauftragten zur Zufriedenheit zu den o. g. 
Maßnahmen befragt.

Rückkehr zur Vollzeitbeschäftigung
Unter Beachtung dienstlicher Belange soll die 
vorzeitige Rückkehr in eine Vollzeitbeschäfti-
gung oder eine Stundenaufstockung - insbeson-
dere aus sozialen Gründen - ermöglicht werden. 

Controlling: Diese Fälle sind statistisch festzu-
halten.

Ausbildung in Teilzeit
Es wird vom Fachdienst Personalmanagement 
bis Herbst 2017 ein Konzept entwickelt, wie Aus-
bildung in Teilzeit in der Stadtverwaltung ermög-
licht werden kann. Dies wird der Arbeitsgruppe 

Chancengleichheit vorgelegt und ein weiteres 
Vorgehen abgestimmt.

Controlling: Protokolle

Fortbildungen und Teilzeit
Teilzeitbeschäftigte, die über die Arbeitszeit hi-
naus an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, 
erhalten entsprechend den tariflich/rechtlichen 
Regelungen grundsätzlich Entgeltausgleich oder 
in Ausnahmefällen Freizeitausgleich (falls der 
Entgeltausgleich nicht gewollt ist).

Controlling: Beides ist von der Servicestelle sta-
tistisch festzuhalten. 

Fortbildungsveranstaltungen sind räumlich und 
zeitlich so zu planen, dass auch Teilzeitbeschäf-
tigten und Mitarbeitenden mit Familienpflich-
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ten eine Teilnahme möglich ist. Auf neue Fort-
bildungsmodelle wie z. B. Onlinefortbildung ist 
dabei zurückzugreifen. Teilzeitfortbildungen 
bei Bildungsträgern sind von der Servicestelle 
Work-Family-Balance zu  eruieren und auf Nach-
frage den Mitarbeitenden zu benennen.

Controlling: Die Anzahl der teilnehmenden Mit-
arbeitenden bei Fortbildungen, differenziert in 
Teilzeit und Vollzeit, muss durch die jeweiligen 
Fachdienste festgehalten werden. Ebenfalls 

müssen die Anzahl der beantragten Kinderbe-
treuungskosten sowie genehmigte und nicht ge-
nehmigte Anträge statistisch festgehalten wer-
den.

Die Stadtverwaltung wirkt bei Fortbildungs-
trägern darauf hin, dass Qualifizierungen und 
Grundlagenfortbildungen grundsätzlich auch in 
Teilzeit angeboten werden.

5.5 BEURLAUBUNG
Stellengarantie
Bei einer familienbedingten Beurlaubung (El-
ternzeit oder Pflege der Angehörigen), wird die 
bisherige Stelle für ein Jahr garantiert, es sei 
denn für die/den Beurlaubten steht von vornhe-
rein fest, dass keine Rückkehr auf die bisherige 
Stelle gewünscht ist. Eine Nachbesetzung findet 
somit mit einer einjährigen Befristung statt. So-
fern die Elternzeit über ein Jahr hinaus bean-

tragt, bzw. innerhalb des ersten Jahres Verlänge-
rung beantragt wird, entfällt die Stellengarantie.

Controlling: Es muss statistisch festgehalten 
werden, wie viele Beurlaubte im Verhältnis zu 
allen Rückkehrenden von dem Recht der Rück-
kehr auf die alte Stelle Gebrauch gemacht ha-
ben. 

Vorrangige Berücksichtigung bei Stellenbesetzung
Familienbedingte Beurlaubte, die nicht auf ihre 
Stelle zurückkehren, sind bei Stellenbesetzung 
im Bewerbungsverfahren grundsätzlich vorran-
gig zu berücksichtigen, wenn die Besoldungs- 
bzw. Entgeltgruppe der zu besetzenden Stelle 
der Eingruppierung der/des Beurlaubten ent-
spricht. Falls keine gleichwertige Stelle vorhan-
den ist, wird diese Person zum Springer bzw. zur 
Springerin. Unabhängig davon können sich die 

Beurlaubten auf höherwertige Stellen bewer-
ben.

Controlling: Es ist statistisch festzuhalten, wie 
viel Prozent der Rückkehrenden zu Springern 
bzw. Springerinnen für einem Zeitraum von a) 
sechs Monaten, b) sechs Monate bis ein Jahr 
oder c) von mehr als einem Jahr geworden sind.

Rückkehrgespräch
Ein Gespräch zur Vorbereitung der Rückkehr mit 
Vorschlägen, wo es bei einem gewollten Stellen-
wechsel hingeht, ist sechs Monate vor dem Ende 
der Beurlaubung zu führen. Der Fachdienst 
Personalmanagement (Servicestelle Work-Fa-
mily-Balance) hat hierzu einzuladen. 

Die Ergebnisse des Gespräches sind zu doku-
mentieren. Eine Kopie ist den Beschäftigten aus-
zuhändigen.

Controlling: Die Anzahl und Zeitpunkt der Ge-
spräche sind statistisch festzuhalten.

Einarbeitung
Den Beschäftigten soll drei Monate vor Ablauf 
der Elternzeit angeboten werden, sich einmal in 
der Woche mit drei bis vier Stunden langsam wie-
der in den Arbeitsalltag und die Gegebenheiten 
einzuarbeiten. Der Fachdienst Personalmanage-
ment (Servicestelle Work-Family-Balance) bietet 
dies den Beschäftigten von sich aus an. Dafür 

erhalten Mitarbeitende eine Aufwandsentschä-
digung; die tatsächlich entstehenden Kosten wie 
z. B. Fahrtkosten werden übernommen.

Controlling: Es ist statistisch festzuhalten, wie 
viele Beurlaubte im Verhältnis zu allen Rückkeh-
renden von diesem Angebot Gebrauch gemacht 
haben.
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Fortbildung- und Weiterbildungsplanung
Familienbedingte Beurlaubte haben die Mög-
lichkeit an Fortbildungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen gemäß der Fortbildungsplanung 
während der Beurlaubung teilzunehmen. Im 
Fortbildungsplan wird vereinbart, dass die Kos-
ten für die Fortbildungen von der Verwaltung 
übernommen werden. Der für Fortbildungen 
zur Verfügung stehende Betrag wird in einem 
Vorgespräch individuell festgelegt und schrift-

lich festgehalten. Das Budget für Fortbildungen 
wird von der Servicestelle Work-Family-Balance 
verwaltet. Die Fortbildungszeit gilt nicht als Ar-
beitszeit.

Controlling: Es muss statistisch festgehalten 
werden, wie viele Mitarbeitende dies a) bean-
tragt, b) genehmigt und c) beansprucht haben 
(inklusive der entstandenen Kosten).

Informationen
Die Servicestelle Work-Family-Balance legt einen 
Mailverteiler der Beurlaubten an und informiert 
diese regelmäßig (mindestens zweimal im Jahr) 
über Veränderungen in der Stadtverwaltung 
bzw. Fortbildungen. Auch werden die Beurlaub-
ten auf Wunsch über alle internen Stellenaus-
schreibungen per Mail informiert. Auf Antrag 
wird vor Antritt der familienbedingten Beurlau-

bung eine Beurteilung bzw. ein Zwischenzeugnis 
erstellt.

Controlling: Die Beschäftigten werden am Ende 
des Gültigkeitszeitraumes von der Gleichstel-
lungsbeauftragten zur Zufriedenheit bzgl. des  
Informationsflusses befragt.

6. VERTIKALE BERUFSENTWICKLUNG

In den folgenden Jahren gehen die geburtenstar-
ken Jahrgänge in die Rente/Pension. Aufgrund 
dessen wird eine Vielzahl von Stellen in allen Be-
reichen der Verwaltung neu zu besetzen sein. 

Die voraussichtliche Entwicklung in den nächs-
ten Jahren - einmal mit Blick auf die Altersfluktu-
ation, aber auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt 
- der notwendigen Fachkräfte für die Stadtver-
waltung, machen aus personalentwicklerischer 
Sicht einen Mix von Maßnahmen zur Nachbe-
setzung der frei werdenden Stellen notwendig. 

Ziel ist es mit einer Nachbesetzungsstrategie, 
Stellen qualifiziert und langfristig nachzube-
setzen und gleichzeitig eine gute Mischung 
bezüglich der zukünftigen Altersstruktur der 
Beschäftigten entstehen zu lassen. Auch sind 
die rechtlichen Vorgaben des Landesgleichstel-
lungsgesetzes zu erfüllen, um mit den Nachbe-
setzungen einen besseren Mix der Geschlechter 
auf allen Ebenen und in allen Bereichen zu er-
reichen. 

Die frei werdenden Stellen der Stadtverwaltung 
Dinslaken werden in den nächsten Jahren so-
wohl mit neu ausgebildeten Nachwuchskräften 

und extern eingestellten Fachkräften als auch 
mit Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwal-
tung Dinslaken, die entsprechend fortgebildet 
den vertikalen Aufstieg absolvieren, besetzt.

Dies erfordert zum einen eine gute externe  
Recruitingstrategie und zum anderen intern 
strukturierte Fortbildungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten.

Mit einer strukturierten individuellen Fortbil-
dungsstrategie positioniert sich die Stadtver-
waltung zusätzlich bei den jungen Fachkräften 
als eine für sie interessante Arbeitgeberin. Dies 
kann also entsprechend auch für die Recruiting- 
und Retention-Strategien der Stadtverwaltung 
Dinslaken genutzt werden. 

Die Kienbaumstudie „ABSOLVENTEN 2015 UN-
TER DIE LUPE GENOMMEN“ kommt u. a. zu 
dem Ergebnis, dass sich die Absolventen 2015 
persönliche Weiterentwicklung sowie vielfältige 
Karrieremöglichkeiten von ihrem Arbeitgeber 
wünschen. Kienbaum empfiehlt den Unterneh-
men aufgrund dessen, Karrierepläne individu-
ell auf die Fachkräfte zuzuschneiden und durch 
eine persönliche Beratung zu begleiten. Career 
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Planing, Talent Management und Personalent-
wicklung sind hier die Schlüsselbereiche.

Genau hier setzt auch der Gleichstellungsplan 
mit den folgenden Maßnahmen an:

Übersicht Fortbildungsplanung

Anfang des Jahres
Fortbildungsbedarf Gespräch

Vorgesetzte / MA

Planung gilt für  
3 Jahre

Jährliche Überprüfung / An-
passung dokumentiert

Fachdienstübergreifende 
Fortbildungen

Persönlichkeitsbildende  
Fortbildungen

Fachdienstspezifische  
Fortbildungen

Einrichtung 
Fortbildungsbudget bei FD 1.1

Antrag der Mitarbeitenden bei FD 1.1

Grundlage Fortbildungsbedarfsplanung

Entscheidung:

FD 1.1 mit Einbeziehung der individuellen Berufswegpla-
nung

FDL Beantragung  
Entscheidung

zwingende 
 fachspezifische  
Schulungen sind  
ausgenommen

Aufstieg
Die formalen Laufbahn- bzw. Angestelltenlehr-
gänge, die einen Aufstieg vom mittleren in den 
gehobenen Dienst ermöglichen, werden regel-
mäßig bedarfsorientiert angeboten. 

Je ein Angestellten- bzw. Aufstiegslehrgang wird 
pro Jahr ab 2017 ermöglicht.

Diese Stellen werden nach dem vereinbarten 
System der Bestenauslese inkl. des gesetzlich 
vorgeschrieben Frauenanteils von mindestens 
ihrem Anteil an Bewerbungen vergeben. Bei 

Weiterqualifizierungen im Bereich der Unterre-
präsentanz werden 50% Frauen oder mindes-
tens die Frauen, die sich beworben haben, für 
die Qualifizierung zugelassen.

Controlling: Die Anzahl der zugelassenen Frau-
en inklusive der Anzahl der Bewerbungen sind 
festzuhalten und nach Ablauf der drei Jahre zu 
überprüfen. Die Anzahl der Aufstiegslehrgänge 
sind festzuhalten.
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Individuelle Fortbildungsplanung 
Zu Beginn des Jahres führen Vorgesetzte ver-
pflichtende Gespräche mit ihren Mitarbeiten-
den über den persönlichen Fortbildungsbedarf. 
Wenn Fortbildungen mit sowohl fachspezifi-
schen und/oder  fachübergreifenden Fortbil-
dungsinhalten gewünscht sind, muss eine indi-
viduelle Fortbildungsbedarfsplanung bis zum 
31.03. jeden Jahres für die nächsten drei Jahre 
abgestimmt und begründet werden. 

Fortbildungen werden ausschließlich mit ent-
sprechender Planung finanziert. Zwingende 
fachspezifische Schulungen, wie z. B. anlässlich 
einer Gesetzesänderung, sind hiervon ausge-
nommen. Der individuelle Fortbildungsplan 
wird jährlich überprüft und ggf. angepasst. Die-
se Fortbildungsplanung ist zu dokumentieren. 

Eine Kopie ist den Beschäftigten auszuhändigen 
und eine Kopie geht bis zum 31.03. jeden Jahres 
über den Fachdienst 1.1 in die jeweilige Perso-
nalakte. 

Controlling: Es ist statistisch festzuhalten, wie 
viele Fortbildungspläne erstellt wurden (Män-
ner- und Frauenanteil) und wie hoch der Bud-
getanteil der zwingend notwendigen Fortbildun-
gen bei den Fachdiensten war; ebenso wie oft 
Fortbildungen in Teilzeit nachgefragt wurden.

Die Fachdienste und der Fachdienst 1.1 führen 
eine Statistik darüber, wie viele Fortbildungen 
außerhalb des individuellen Fortbildungspla-
nes genehmigt worden sind (Männer- und Frau-
enanteil).

Beantragung von Fortbildungen
Fachspezifische Fortbildungen werden auf der 
Grundlage der Fortbildungsplanung bei der 
Fachdienstleitung beantragt und dort entschie-
den. Fachübergreifende Fortbildungen werden 
beim Fachdienst 1.1. mit Blick auf die individu-
elle Berufswegplanung auf der Grundlage der 
Fortbildungsplanung beantragt und entschie-
den. Dieses ist zu dokumentieren. Der Antrag ist 
schriftlich zu bescheiden.

Controlling: Es ist statistisch festzuhalten, wie 
viele fachspezifische Fortbildungen beantragt 
und davon zugelassen wurden (Männer- und 
Frauenanteil); ebenso wie oft Fortbildungen in 
Teilzeit nachgefragt wurden.

Außerdem muss festgehalten werden, wie viele 
fachübergreifende Fortbildungen beantragt und 
davon zugelassen wurden (Männer- und Frau-
enanteil).

Individuelle fachdienstübergreifende Fortbildungsplanung 
Mitarbeiterinnen werden gezielt dabei unter-
stützt Fortbildungen wahrzunehmen, die auch 
persönlichkeitsbildend sind und/oder auf eine 
höhere Position vorbereiten, z. B. mit Inhalten 
wie Präsentations- und Moderationstechniken, 
Personalführung, Leitung, delegieren etc.

Es wird ein Fortbildungsbudget beim Fachdienst 
1.1 eingerichtet. Die fachdienstübergreifenden 
Fortbildungen können von Mitarbeitenden beim 
Fachdienst 1.1 beantragt werden. Die Entschei-
dung fällt auf Grundlage der individuellen Fort-
bildungsbedarfsplanung.

Controlling: Es ist statistisch festzuhalten, wie 
viele fachübergreifende Fortbildungen bean-
tragt, davon zugelassen und abgelehnt wurden 
(aufgegliedert nach dem Anteil der Frauen und 
Männer).

Außerdem ist statistisch festzuhalten, zu wel-
chem Prozentsatz das Fortbildungsbudget aus-
genutzt oder überschritten wurde.

Information
Vom Fachdienst 1.1 wird im Intranet eine In-
formationsseite über die Möglichkeiten der in-
dividuellen Fortbildungsplanung und den Ab-
lauf der Beantragung gemäß der Festlegung im 
Gleichstellungsplan eingestellt. Hier wird auch 
über die Kostenübernahme der durch Fortbil-

dung entstehenden Kinderbetreuungskosten 
informiert. 

Über die individuellen Fortbildungsmöglichkei-
ten informieren sich die Mitarbeitenden selber. 
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Ansprechpartnerinnen
In den Bereichen, in denen Frauen unterreprä-
sentiert sind - konkret der Feuerwehr, der techni-
schen Bereiche inkl. dem Ingenieurbereich und 
dem Din-Service - werden bis zum 01.09.2017 
durch die Gleichstellungsstelle je eine Ansprech-
partnerin benannt. Diese steht bei Fragen und 
Problemen zur Verfügung und informiert sich 
gerade bei neuen Kolleginnen in der Anfangs-
phase wie es läuft und ob eine kollegiale Unter-
stützung gewünscht ist. Für Frauen in Führungs-
positionen ist die Gleichstellungsbeauftragte die 
Ansprechpartnerin. Mitarbeiterinnen aus die-

sem Bereich haben das Recht Fortbildungen, die 
sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unterstüt-
zen, wahrzunehmen. Der Fachdienst 1.1 ist bei 
der Suche nach entsprechenden Fortbildungen 
behilflich.

Controlling: Nach einem Jahr wird die Ansprech-
partnerin zum Austausch von der Gleichstel-
lungsstelle eingeladen und zu den Themen be-
fragt. Es ist statistisch festzuhalten, wie viele 
dieser Fortbildungen beantragt und wie viele 
davon genehmigt wurden.

Netzwerk für Frauen in Leitungs- bzw. Führungspositionen
Im Gültigkeitszeitraum des Gleichstellungsplans 
(2017 - 2019) wird ein Netzwerk für Frauen, die in 
eine Leitungs- bzw. Führungsposition aufsteigen 
möchten, eingerichtet und begleitet. Für dieses 
Netzwerk werden ggf. Referentinnenleistungen 

eingekauft. Dafür erhält der Fachdienst 1.1 ein 
entsprechendes Budget. Die Netzwerktreffen 
finden in der Regel einmal im Quartal statt und 
werden von der Gleichstellungsbeauftragten ge-
leitet. 

Spezifisches Gesundheitsmanagement
Im Bereich des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements wird ein Konzept zur Unterstützung 
und Erhaltung der Gesundheit im gewerblichen 

Bereich entwickelt. Hierbei sind Genderaspek-
te zu berücksichtigen. Das Konzept ist bis Mitte 
2018 mit der Gleichstellungsstelle abzustimmen.

7. ABBAU DER UNTERREPRÄSENTANZ

Das Landesgleichstellungsgesetz NRW verpflich-
tet die Stadtverwaltung konkrete Zielvorgaben 
- bezogen auf den Anteil von Frauen bei Einstel-
lungen, Beförderungen und Höhergruppierun-
gen - in Bereichen, in denen Frauen unterre-
präsentiert sind, festzulegen. Die Zielvorgaben 
orientieren sich dabei an den individuellen Ge-
gebenheiten einer Verwaltung und den realen 
Möglichkeiten. Sie müssen so gestaltet sein, 
dass zum einen der Frauenanteil erhöht wird 
und zum anderen aber noch Spielraum für Ein-
zelfallgerechtigkeit bleibt. Die Frauenförderung 
in der Stadtverwaltung Dinslaken wird nicht als 
individuelle Karrierehilfe, sondern als eine Maß-

nahme verstanden, um qualifizierte Fachkräfte 
zu gewinnen und zu halten. Diese Form der Ziel-
vorgaben hat sich als wirksames personalwirt-
schaftliches Instrument zur Herbeiführung von 
mehr Chancengerechtigkeit zwischen den Ge-
schlechtern in einem zukunftsorientierten Un-
ternehmen entwickelt. 

Die Nachbesetzung altersbedingter Personalab-
gänge im Prognosezeitraum wird genutzt, um 
den Frauenanteil in den jeweiligen Arbeitsberei-
chen zu erhöhen. 

Auf dieser Grundlage werden für die einzelnen 
Bereiche folgende Vereinbarungen getroffen:
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Maßnahmen
Bei Abordnungen, Zuweisungen und Umsetzun-
gen bzw. Übertragung von Projektgruppen- und 
Arbeitsgruppenleitungen sind Frauen bei glei-
cher Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung für den konkreten Arbeitsplatz so lange 
vorrangig zu berücksichtigen, bis Frauen in den 
entsprechenden Bereichen gleichermaßen re-
präsentiert sind wie Männer.

Frauen sind im Bereich der Unterrepräsentanz 
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung vorrangig zu berücksichtigen im Zu-

sammenhang mit:

• 
Aufgabenverlagerung bzw. Verteilung von 
neuen höherwertigen Aufgaben - hierbei ist 
der Blick auch verstärkt darauf zu richten, 
dass Frauen von Stellenwertanhebungen 
mindestens im gleichen Maße profitieren 
wie Männer.

• 
anstehenden Umorganisationen und Funkti-
onsübertragungen.

Gesamtverwaltung
In der Gesamtverwaltung soll der Frauenanteil 
im Bereich der Unterrepräsentanz ab A12/EG12 
aufwärts von 33% (21 Frauen) auf 39% (25 Frau-
en) erhöht werden. 

Maßnahmen zur Zielerreichung sind: Um den 

Status quo beibehalten zu können, muss  auf 
jeden Fall eine Stelle mit einer Frau besetzt wer-
den. Zur Erhöhung auf den gewollten Frauenan-
teil von 39% sind vier weitere Stellen notwendig. 

Führungspositionen
In den Führungspositionen auf der Ebene der 
Fachdienstleitung soll der Frauenanteil von 
37,5% (9 Frauen) auf 46% (11 Frauen) erhöht 
werden. 

Maßnahmen zur Zielerreichung sind: Die regu-
lär durch Altersfluktuation frei werdenden zwei 
Stellen werden in der Nachbesetzung mit Frau-
en besetzt. Beschäftigte haben inzwischen ein 

großes Zeitfenster (zwischen 63 und 70 Jahren), 
in dem sie in Rente/Pension gehen können. Hier 
erfasst ist das Pensions-/Rentenalter von 65 
Jahren. Neun Beschäftigte hätten in dem Gel-
tungszeitraum die Möglichkeit, frühzeitig in Pen-
sion/Rente zu gehen. Diese Stellen sind mögli-
cherweise ebenfalls nachzubesetzen.   

Technischer Dienst inkl. Ingenieurbereich
Der Frauenanteil im technischen Dienst inklusi-
ve des Ingenieurbereichs soll von 36% (53 Frau-
en) auf 38% (57 Frauen) erhöht werden. 

Maßnahmen zur Zielerreichung sind: Laut Pro-
gnose werden in diesem Bereich während des 
Geltungszeitraums zwei Stellen aufgrund von 

Altersfluktuation nachzubesetzen sein. Um die 
o. g. Erhöhung des Frauenanteils erreichen zu 
können, sind daher zwei weitere Stellen bei Stel-
lenbesetzung - unabhängig von der Altersfluktu-
ation - mit einzubeziehen und entsprechend mit 
Frauen zu besetzen.

Feuerwehr
Bei der Feuerwehr sind jeweils sechs Stellen bis 
2019 durch Altersabgänge als auch neue Stel-
len durch den Brandschutzbedarfsplan im Gel-
tungszeitraum nachzubesetzen. Die Stellen bei 
der Feuerwehr erhöhen sich durch den Brand-
schutzbedarfsplan für den Zeitraum bis 2019 
insgesamt um 8,5%. Dies muss sich mindestens 
auch bei den Frauen widerspiegeln. 

Im Bereich der Feuerwehr soll der Frauenanteil von 
4% (3 Frauen) auf 9% (5 Frauen) erhöht werden. 

Maßnahmen zur Zielerreichung sind: Von den 
sechs altersbedingt frei werdenden Stellen sol-
len zwei Stellen mit Frauen besetzt werden.

Der Stellenbedarf für den Brandschutzbedarfs-
plan soll durch die Ausbildung von Brandmeis-
terInnen bzw. AnwärterInnen gedeckt werden. 
Da in der Ausbildung ein Frauenanteil von 20% 
erreicht werden soll, wäre hier eine Stelle mit ei-
ner Frau zu besetzen.
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Zudem wurde ein Personalentwicklungskonzept 
erarbeitet um mittelfristig für Frauen attraktiver 
zu werden und somit mehr Frauen für die Feuer-
wehr gewinnen zu können. Hier soll ein Projekt 

zusammen mit Studierenden durchgeführt wer-
den. Das Personalentwicklungskonzept für die 
Feuerwehr wird Teil des Gleichstellungsplanes.

Gewerblicher Bereich
Der Frauenanteil gewerblicher Bereich (ohne 
Objektreinigung) soll von 5,8% (10 Frauen) auf 
7% (12 Frauen) erhöht werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung sind: Von den 

vier frei werdenden Stellen (ausschließlich Män-
ner) sollen zwei Stellen mit Frauen nachbesetzt 
werden.

Ausbildung
Der Frauenanteil bei der Ausbildung bzw. Ein-
stellung von AnwärterInnen muss im Bereich 
der Feuerwehr mindestens 20% betragen und 

im gewerblichen Bereich der Auszubildenden 
bei 10% liegen.

8. SEXUELLE BELÄSTIGUNG UND MOBBING AM ARBEITSPLATZ

Die Stadt Dinslaken ist verpflichtet, entspre-
chend des Beschäftigtenschutzgesetzes sowie 
dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, 
die Beschäftigten vor sexueller Belästigung und 
Mobbing am Arbeitsplatz zu schützen. Vor allem 
Dienstkräfte in Leitungsfunktion und Beschäftig-
te im Personalwesen wirken sexuellen Belästi-
gungen und Mobbing durch die Schaffung eines 
belästigungsfreien Arbeitsklimas mit geeigneten 
Maßnahmen entgegen und gehen bekannt ge-
wordenen Fällen nach. 

Als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gelten 
z. B.: 

• 
Unerwünschter Körperkontakt oder Über-
griffe 

• 
Anstößige Bemerkungen, Kommentare oder 
Witze über das Äußere von Beschäftigten 

• 
Das Zeigen pornografischer Darstellungen 

• 
Das Anbringen pornografischer Darstellun-
gen in den Diensträumen - Kopieren, An-
wenden oder Nutzen pornografischer und/
oder sexistischer Computerprogramme auf 
dienstlichen IT-Anlagen.  

Die Stadtverwaltung Dinslaken hat in der Ver-
gangenheit mehrfach deutlich gemacht, dass 
jegliche Formen sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz nicht geduldet werden. In Zusammen-
arbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten wur-
den die betroffenen Beschäftigten unterstützt 
und ermutigt, sich gegen die Belästigungen zu 
wehren. Die Beratung und Unterstützung der 
Betroffenen bezog sich nicht nur auf Fälle sexu-
eller Belästigungen, sondern vielfach auch auf 
Mobbinghandlungen. Dies gilt auch für die Zu-
kunft.

Maßnahmen
Bei Bekanntwerden von sexueller Belästigung ist 
die Gleichstellungsbeauftragte unverzüglich zu 
informieren und einzubinden. Außerdem wird 
ein Gremium aus Geschäftsbereich 1, Gleichstel-
lungsstelle, Personalrat und Geschäftsbereichs-
leitung einberufen, um das weitere Vorgehen 
abzustimmen. 

Im Geltungszeitraum des Gleichstellungsplans 
soll eine Dienstvereinbarung zum Schutz vor  
sexueller Diskriminierung und Belästigung ab-
gestimmt und im Intranet bekannt gemacht 
werden.
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9.  GRUNDSÄTZLICHES

Im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen - ins-
besondere wenn neue Stellen eingerichtet oder 
vorhandene eingespart werden - sind die mög-
lichen Auswirkungen auf die Beschäftigung von 
Frauen und Männern in den betroffenen Bereichen 

zu analysieren. Im Rahmen der Möglichkeiten ist 
dafür Sorge zu tragen, dass in Bereichen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, Umstrukturierun-
gen zu einer Verbesserung der Situation beitragen 
und diese nicht zu verschlechtern. 

10. GREMIENBESETZUNG

Eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in 
Gremien ist sicherzustellen. In wesentlichen 
Gremien (Aufsichts- und Verwaltungsräte, ver-
gleichbare Aufsicht führende Organe) müssen 
Frauen mit einem Mindestanteil von 40 Prozent 
vertreten sein (§12 LGG NRW).

Im Übrigen sollen Gremien geschlechtsparitä-
tisch besetzt werden. Innerdienstliche Gremien 
wie Arbeits- und Projektgruppen, deren Zusam-
mensetzung nicht durch gesetzliche Vorgaben 
geregelt ist, werden paritätisch mit Frauen und 
Männern besetzt.

11. TARIFTREUE- UND VERGABERECHT

Das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) 
vom 01.05.2012 enthält u. a. bei der Auftrags-
vergabe auch die Verpflichtung der Auftragneh-
menden zur Durchführung von Maßnahmen zur 
Förderung von Frauen und der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Die Rechtsverordnung 
(RVOTVgG NRW) vom 01.06.2013 weist für Un-
ternehmen ab 20 Beschäftigten und bei einer 
Auftragsvergabe ab 50.000,-€ für Dienstleis-

tungsaufträge / Lieferleistungen und für Bauauf-
träge ab 150.000,-€, Regelungen zur Berücksich-
tigung von Aspekten der Frauenförderung und 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf.

Diese Regelungen zum TVgG und der RVOTVgG 
NRW sind künftig von allen Fachdiensten zwin-
gend zu beachten. Eine entsprechende Ver-
pflichtungserklärung ist von den Bietenden zu 
unterschreiben.
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12. GELTUNGSBEREICH 

Der Gleichstellungsplan gilt für die Stadtverwal-
tung der Stadt Dinslaken, ihre Gesellschaften 
und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. 

Der Gleichstellungsplan tritt am Tag nach seiner 
Beschlussfassung im Rat der Stadt Dinslaken in 

Kraft und gilt für die Dauer von drei Jahren. Er ist 
fortzuschreiben. 

Gleichzeitig wird der bisherige Frauenförderplan 
der Stadtverwaltung Dinslaken aufgehoben.

13. BEKANNTMACHUNG 

Der Gleichstellungsplan der Stadt Dinslaken 
wird allen Dienststellen, Gesellschaften und ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtungen bekannt 
gegeben. 

Zudem wird dieser im Intranet und Internet ver-
öffentlicht. 

Der Fachdienst 1.1 händigt ein Exemplar des 
Gleichstellungsplans allen neuen Beschäftigten 
aus.

14. CONTROLLING

Dem Fachdienst Personalmanagement obliegt 
neben der Erfassung der für ein Controlling des 
Gleichstellungsplans notwendigen Daten, auch 
das Erfassen der Daten zum Controlling der 
gesetzlichen Vorschriften des Landesgleichstel-
lungsgesetzes NRW.

Im Gleichstellungsplan sind für die dort festge-
legten Maßnahmen auch die zu erfassenden 
Zahlen festgeschrieben.

Jeweils Ende Januar werden diese aufgearbei-
teten Controllingdaten mit dem Stichtag 31.12. 
jeden Jahres unaufgefordert vom Fachdienst 
Personalmanagement zusammengestellt, ana-
lysiert und der Gleichstellungsbeauftragten zur 
Verfügung gestellt.

Die Gleichstellungsbeauftragte lädt die Arbeits-
gruppe Gleichstellungsplan Anfang des jeweili-

gen Jahres ein und der Fachdienst 1.1 präsentiert 
die Controllingdaten. Je nach Controllingergeb-
nissen muss ggf. nachgesteuert werden mit mo-
difizierten oder zusätzlichen Maßnahmen.

Die Gleichstellungsbeauftragte erstattet dem 
Stadtrat anhand der vorgelegten Controllingda-
ten einmal jährlich einen Kurzbericht über die 
Entwicklung der Maßnahmen des Gleichstel-
lungsplans.

Nach Ablauf des Gültigkeitszeitraumes des 
Gleichstellungsplans ist ein Bericht über die Wir-
kung der Vorgaben im Landesgleichstellungs-
gesetz NRW und der Maßnahmen im Gleich-
stellungsplan vorzulegen. Sind während des 
Geltungszeitraums ergänzende oder modifizier-
te Maßnahmen ergriffen worden, sind die Grün-
de und die Wirkung darzulegen.
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